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BUNDESGERICHTSHOF 
 

BESCHLUSS 

IX ZB 30/23 
 

vom 
 

28. Februar 2024 
 

in dem Rechtsstreit 
 

Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja 

ZPO § 130a Abs. 3 Satz 1  

Signiert ein Mitglied einer mandatierten Anwaltssozietät einen Schriftsatz, den ein an-

deres Mitglied der Anwaltssozietät verfasst und einfach elektronisch signiert hat, in 

qualifiziert elektronischer Form und reicht diesen Schriftsatz über sein besonderes 

elektronisches Anwaltspostfach bei Gericht ein, ist dies wirksam. Eines klarstellenden 

Zusatzes ("für") bei der einfachen Signatur des Schriftsatzverfassers bedarf es nicht. 

 

BGH, Beschluss vom 28. Februar 2024 - IX ZB 30/23 - LG Koblenz 
 AG Andernach 
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Der IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter 

Prof. Dr. Schoppmeyer, den Richter Röhl, die Richterin Dr. Selbmann, die Richter 

Dr. Harms und Weinland  

 

am 28. Februar 2024 

beschlossen: 

 

Auf die Rechtsbeschwerde des Beklagten wird der Beschluss der 

15. Zivilkammer des Landgerichts Koblenz vom 7. Juli 2023 aufge-

hoben. 

 

Die Sache wird zur erneuten Entscheidung, auch über die Kosten 

des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Berufungsgericht zu-

rückverwiesen. 

 

Der Wert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 2.501,93 € 

festgesetzt. 

 

 

 

Gründe: 

I. 

Der Kläger verlangt von dem beklagten Rechtsanwalt als seinem früheren 

Prozessbevollmächtigten Schadensersatz. Das Amtsgericht hat der Klage statt-

gegeben. Gegen das dem Beklagten am 15. Februar 2023 zugestellte Urteil hat 

dieser mit am 23. Februar 2023 beim Landgericht eingegangenen Schriftsatz Be-
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rufung eingelegt. Dabei legitimierte sich für den Beklagten die Rechtsanwaltsso-

zietät G.             , welcher der Beklagte selbst angehört. Das Berufungsgericht 

hat die zugleich beantragte Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis 

zum 15. Mai 2023 gewährt.  

Am 15. Mai 2023 ist eine auf denselben Tag datierte Berufungsbegrün-

dung als elektronisches Dokument beim Landgericht eingegangen. Der Schrift-

satz schließt am Ende mit dem maschinenschriftlich eingefügten Namen des Be-

klagten und dem Zusatz Rechtsanwalt ab. Der Schriftsatz ist zudem mit der qua-

lifizierten elektronischen Signatur des ebenfalls der Sozietät des Beklagten an-

gehörenden Rechtsanwalts J.      versehen, über dessen besonderes elektroni-

sches Anwaltspostfach der Schriftsatz an das Gericht übermittelt wurde. 

Das Berufungsgericht hat die Berufung als unzulässig verworfen. Dage-

gen wendet sich der Beklagte mit seiner Rechtsbeschwerde.  

 

II. 

Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. 

1. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO in Ver-

bindung mit § 522 Abs. 1 Satz 4 ZPO statthaft und auch im Übrigen zulässig. 

Eine Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts ist nach § 574 Abs. 2 Nr. 2 

Fall 2 ZPO zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich. Die 

Verwerfung der Berufung als unzulässig verletzt den Kläger in seinem Verfah-

rensgrundrecht auf Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes aus Art. 2 

Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip, welches es den Gerichten 

verbietet, den Beteiligten den Zugang zu einer in der Verfahrensordnung einge-

räumten Instanz in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht zu rechtfertigender 
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Weise zu erschweren (vgl. BGH, Beschluss vom 4. Juli 2002 - V ZB 16/02, BGHZ 

151, 221, 227; vom 24. November 2022 - IX ZB 9/22, juris Rn. 4 mwN). 

2. Die Rechtsbeschwerde ist auch begründet. 

a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, eine rechtswirksame Berufungs-

begründung sei nicht fristgemäß eingegangen. Das eingereichte elektronische 

Dokument genüge nicht den Vorgaben des § 130a Abs. 3 ZPO. Maßgeblich sei 

insoweit, dass Rechtsanwalt J.      als derjenige, der die Berufungsbegründung 

qualifiziert signiert und aus seinem besonderen elektronischen Anwaltspostfach 

versandt habe, in dem Schriftsatz selbst nicht als verantwortende Person in Er-

scheinung trete, zumal sich darin auch kein Vertretungsvermerk finde. Deshalb 

fehle es an einem nach außen in Erscheinung tretenden Bindeglied zwischen der 

auf den Namen des Beklagten lautenden einfachen Signatur und der qualifizier-

ten elektronischen Signatur des weiteren Rechtsanwalts. Der Umstand, dass 

beide Rechtsanwälte Mitglied der gleichen Sozietät seien, die sich für den Be-

klagten zum Prozessbevollmächtigten im Berufungsverfahren bestellt hat, sei un-

erheblich. 

b) Das hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand. Der Beklagte hat seine 

Berufung innerhalb der verlängerten Berufungsbegründungsfrist wirksam unter 

Beachtung der Anforderungen des § 130a Abs. 3 Satz 1 Fall 1 ZPO begründet.  

aa) Gemäß § 130a Abs. 3 Satz 1 ZPO muss das elektronische Dokument 

mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person ver-

sehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren 

Übermittlungsweg eingereicht werden. Die Bestimmung stellt damit zwei Wege 

zur rechtswirksamen Übermittlung von elektronischen Dokumenten zur Verfü-

gung. Zum einen kann der Rechtsanwalt den Schriftsatz mit seiner qualifizierten 
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elektronischen Signatur versehen. Zum anderen kann er auch nur einfach signie-

ren, muss den Schriftsatz aber sodann selbst auf einem sicheren Übermittlungs-

weg gemäß § 130a Abs. 4 ZPO einreichen.  

(1) Die einfache Signatur hat in dem zuletzt genannten Fall die Funktion 

zu dokumentieren, dass die durch den sicheren Übermittlungsweg als Absender 

ausgewiesene Person mit der die Verantwortung für das elektronische Dokument 

übernehmenden Person identisch ist; ist diese Identität nicht feststellbar, ist das 

Dokument nicht wirksam eingereicht (BT-Drucks. 17/12634, S. 25; BGH, Be-

schluss vom 3. Mai 2022 - 3 StR 89/22, wistra 2022, 389 Rn. 11; BAGE 172, 186 

Rn. 16). Wird der Schriftsatz hingegen mit einer qualifizierten elektronischen Sig-

natur versehen, entsprechen deren Rechtswirkungen unmittelbar denen einer 

handschriftlichen Unterschrift des Rechtsanwalts gemäß § 130 Nr. 6 ZPO (BGH, 

Beschluss vom 8. März 2022 - VI ZB 78/21, NJW 2022, 1964 Rn. 11; vom 

18. April 2023 - VI ZB 36/22, ZIP 2023, 1502 Rn. 16). Durch die Einreichung ei-

nes elektronischen Dokuments mit der qualifizierten Signatur eines Rechtsan-

walts übernimmt dieser mithin nicht anders als bei einer handschriftlichen Unter-

zeichnung eines Schriftsatzes die Verantwortung für dessen Inhalt und ist daher 

verantwortende Person im Sinne von § 130a Abs. 3 Fall 1 ZPO (vgl. BAGE, aaO 

Rn. 9). 

(2) Der Übernahme der Verantwortung durch den qualifiziert elektronisch 

signierenden und von der Partei bevollmächtigten Rechtsanwalt für den Schrift-

satzinhalt steht es nicht entgegen, dass das elektronische Dokument am Schluss 

seiner Ausführungen den Namen eines anderen Rechtsanwalts als Verfasser 

nennt. 
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(a) Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs war die 

eigenhändige Unterschrift des Rechtsanwalts Wirksamkeitsvoraussetzung für ei-

nen bestimmenden Schriftsatz, wie etwa für eine Berufungsbegründungsschrift 

gemäß § 520 Abs. 5, § 130 Nr. 6 ZPO. Damit sollte die Identifizierung des Urhe-

bers der schriftlichen Prozesshandlung ermöglicht und dessen unbedingter Wille 

zum Ausdruck gebracht werden, den Schriftsatz zu verantworten und bei Gericht 

einzureichen. Für den Anwaltsprozess bedeutete dies allerdings nicht, dass der 

Schriftsatz notwendig von dem bevollmächtigten Rechtsanwalt selbst verfasst 

werden musste. Maßgeblich war vielmehr allein, dass der bevollmächtigte 

Rechtsanwalt den gegebenenfalls von einem anderen formulierten Schriftsatz 

nach eigenverantwortlicher Prüfung genehmigte und unterschrieb (vgl. BGH, Be-

schluss vom 23. Juni 2005 - V ZB 45/04, NJW 2005, 2709; vom 14. März 2017 

- XI ZB 16/16, WM 2017, 831 Rn.10; jeweils mwN). Nach dieser Rechtsprechung 

verstand es sich zudem für einen unterzeichnenden Rechtsanwalt im Zweifel von 

selbst, mit seiner Unterschrift zugleich auch eine entsprechende Verantwortung 

für den bestimmenden Schriftsatz zu übernehmen (vgl. BGH, Urteil vom 31. März 

2003 - II ZR 192/02, NJW 2003, 2028; Beschluss vom 14. März 2017, aaO mwN). 

Schließlich bedurfte es nach dieser Rechtsprechung bei Unterzeichnung eines 

mit dem maschinenschriftlichen Namen seines Verfassers abschließenden 

Schriftsatzes durch einen anderen von der Partei bevollmächtigten Rechtsanwalt 

auch nicht eines klarstellenden Zusatzes, wie etwa der Verwendung des Worts 

"für". Denn bereits dem Umstand der Unterzeichnung des Schriftsatzes durch 

einen anderen Rechtsanwalt an sich lässt sich entnehmen, dass er an Stelle des 

Verfassers die Unterschrift leisten und damit als weiterer Hauptbevollmächtigter 

oder Unterbevollmächtigter der Partei auftreten wollte (vgl. BGH, Beschluss vom 

26. Juli 2012 - III ZB 70/11, NJW-RR 2012, 1142 Rn. 11; vom 14. März 2017, 

aaO). 

12 



-  7  - 

(b) Für den elektronischen Rechtsverkehr gilt nichts anderes. Die qualifi-

zierte elektronische Signatur entspricht der Unterschrift des Rechtsanwalts 

(BGH, Beschluss vom 8. März 2022 - VI ZB 78/21, NJW 2022, 1964 Rn. 11; vom 

18. April 2023 - VI ZB 36/22, ZIP 2023, 1502 Rn. 16). Der Rechtsanwalt, der das 

zuvor von einem anderen verfasste elektronische Dokument, das auch mit des-

sen Namen und Berufsbezeichnung abschließt, qualifiziert elektronisch signiert, 

bringt wie mit seiner eigenhändigen Unterschrift ohne weitere Voraussetzungen 

im Zweifel seinen unbedingten Willen zum Ausdruck, mit seiner qualifizierten 

elektronischen Signatur auch eine entsprechende Verantwortung für einen be-

stimmenden Schriftsatz zu übernehmen und dessen Inhalt zu verantworten und 

den Mandanten als weiterer Hauptbevollmächtigter oder zumindest als Unterbe-

vollmächtigter in Wahrnehmung des Mandats zu vertreten (vgl. BGH, Beschluss 

vom 14. März 2017 - XI ZB 16/16, WM 2017, 831 Rn. 10). Auch insoweit bedarf 

es daher keines klarstellenden Zusatzes eines Vertretungsverhältnisses, insbe-

sondere nicht der Verwendung des Worts "für". 

(3) Entgegen der Annahme des Berufungsgerichts ergeben sich aus der 

Rechtsprechung des 3. Strafsenats des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom 

18. Oktober 2022 - 3 StR 262/22, NStZ-RR 2023, 22) keine abweichenden Vor-

gaben. Denn dieser Entscheidung lag der Fall einer von dem Verteidiger maschi-

nenschriftlich signierten Revisionseinlegungsschrift zugrunde, die aus dem be-

sonderen elektronischen Anwaltspostfach eines nicht am Verfahren beteiligten 

anderen Rechtsanwalts übersandt und durch diesen qualifiziert elektronisch sig-

niert worden war (BGH, Beschluss vom 18. Oktober 2022, aaO; vgl. auch BGH, 

Beschluss vom 4. Oktober 2023, 3 StR 292/23, NStZ-RR 2024, 25, 26 mwN). Es 

ging mithin um die qualifizierte elektronische Signatur eines Rechtsanwalts, der 

nicht zum Pflichtverteidiger des Angeklagten bestellt, nicht als allgemeiner Ver-

treter des Pflichtverteidigers nach § 53 Abs. 2 Satz 1 BRAO tätig war und dem 

der Angeklagte auch keine Vollmacht als Wahlverteidiger erteilt hatte (vgl. zu den 
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Anforderungen des § 345 Abs. 2 StPO BGH, Beschluss vom 24. Januar 2023 

- 6 StR 466/22, JR 2023, 398 Rn. 5 mwN; Temming in Gercke/Temming/Zöller, 

StPO, 7. Aufl., § 345 Rn. 8). Anders als im Zivilprozess konnte dieser Rechtsan-

walt auch nicht als Unterbevollmächtigter des Verteidigers wirksam für den An-

geklagten handeln. Die Erteilung einer Untervollmacht durch den Verteidiger ist 

im Strafprozess nicht statthaft, sie wäre vielmehr unwirksam (vgl. BGH, Be-

schluss vom 16. Dezember 1994 - 2 StR 461/94, NStZ 1995, 356, 357; vom 

24. Januar 2023, aaO; jeweils mwN).  

bb) Diese Maßstäbe hat das Berufungsgericht nicht beachtet. Es unterliegt 

keinem Zweifel, dass Rechtsanwalt J.      als sozietätsangehöriger und somit von 

dem Beklagten bevollmächtigter Rechtsanwalt diesen mit Anbringung seiner 

qualifizierten elektronischen Signatur hat vertreten wollen. Damit hat Rechtsan-

walt J.      zugleich im Sinne von § 130a Abs. 3 Satz 1 Fall 1 ZPO die Verantwor-

tung für den Inhalt des von seinem Kollegen verfassten und von diesem nur ein-

fach signierten Berufungsbegründungsschriftsatz übernommen.  
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III. 

Gemäß § 577 Abs. 4 Satz 1 ZPO ist der angefochtene Beschluss aufzu-

heben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Berufungsgericht zu-

rückzuverweisen. 

 

Schoppmeyer Röhl Selbmann 
 
 Harms Weinland 

Vorinstanzen: 

AG Andernach, Entscheidung vom 14.02.2023 - 68 C 229/22 -  

LG Koblenz, Entscheidung vom 07.07.2023 - 15 S 3/23 -  
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